
Beschlussvorlage 
VL-258/2023 
 
Amt: Amt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten 
Sachbearbeiter/in: Lebrecht Viebahn 
Aktenzeichen: BO-SO-Vbn 
 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau 23.11.2023  beschließend 
Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2023  beschließend 
Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Groß-Gerau 12.12.2023   

 
Betreff: 
Beschluß von Mehraufwendungen gem. § 100 Abs. 1 HGO, Produkt 54701 ÖPNV, 
Zuwendungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Aufgrund der Kostenschätzung der Riedwerke Kreis GG wurde der Haushaltsansatz für die 
Verbandsumlage für den Haushalt 2023 von rund 600.000 Euro um 355.000 Euro auf 955.000 
Euro erhöht. Die Endbrechnung der Verbandsumlage für den ÖPNV 2022 vom 11.10.2023 weist 
jedoch eine Nachzahlung in Höhe von 147.009 Euro auf. Die Kostensteigerungen begründen sich 
in Teilen auf das 9,00 Euro Ticket und die hohen Kraftstoffpreise. Die Nachzahlung ist aus dem 
Produkt und leider auch nicht mehr über das Deckungskreis-Budget 55 Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten ausreichend gedeckt. Ein Teilbetrag in Höhe von 147.000 Euro sollte 
daher nach § 100 HGO beschlossen werden. Der Nachzahlungsbetrag ist in dieser Höhe 
unvorhergesehen, er kann mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer gedeckt werden. Gleichzeitig 
sind die Mehraufwendungen unabweisbar, da nach Rechnungsstellung die Auszahlung noch in 
diesem Jahr geleistet werden muss. Die Abrechnung erfolgt zeitversetzt, weshalb die Höhe des 
Betrags 2023 nicht berücksichtigt werden konnte. 
 
 Ja Nein 

Finanzielle Auswirkungen:   
 Haushaltsmittel stehen zur Verfügung?   
 Haushaltsstelle:     
 Ausdruck als Anlage beigefügt   
Neue Investitionen:   
 Folgekosten Berechnung erfolgt   
    
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau empfiehlt folgende Beschlußfassung: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Bereitstellung der überplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 für das Produkt 54701, ÖPNV in Höhe 
von 147.000 Euro gem. § 100 Abs. 1 HGO. 
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